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Geschlecht
hat sich gemäß den Bestimmungen des Ärztegesetzes 1998, idgF
1) Bezeichnung der Fachabteilung, Organisationseinheit (Department für ...), Universitätsklinik, Universitätsinstitut, usw.
einer praktischen Ausbildung als Turnusärztin/Turnusarzt unterzogen.
Radiologie
 
1.         Ausbildungsinhalte
 
Folgender Inhalt und Umfang der Ausbildung sind von der/dem Ausbildungsverantwortlichen (Ausbildungs-assistent/-in) vermittelt und durch geeignete Maßnahmen von der/dem Ausbildungsverantwortlichenüberprüft worden:
Inhalte, die im Zuge der Ausbildung nicht oder nicht erfolgreich vermittelt bzw. überprüft wurden, sind durch Streichung des jeweiligen Punktes zu kennzeichnen. 
A)
Kenntnisse
mit Erfolg
Datum
Unterschrift
1.
Physikalische, technische und technologische Grundlagen von Bildgebung, Bildverarbeitung und Bildoptimierung
der Röntgendiagnostik, der digitalen Radiographie
der Computertomographietechniken, Ultraschall und Magnetresonanztomographietechniken sowie spezieller Röntgenverfahren wie digitale Subtraktions- 
und Rotationsangiographie und digitale Volumen-Tomographie und molekulares Imaging 
2.
Strahlenschutz bei Patientinnen und Patienten und Personal gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen und Schutz von Patientinnen und Patienten und Fachpersonal im Rahmen von und in der Umgebung von
Magnetresonanz-Anwendungen
3.
Kontrastmittellehre
4.
Anatomie, Physiologie und Embryologie aller Organe
und Organsysteme, des Stütz-und Bewegungsapparats,
des Nervensystems, der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale aller Altersgruppen
5.
Indikationen, Durchführung, Befundung und Rechtfertigung aller bildgebenden Verfahren, klinische Symptome, Pathophysiologie und Differentialdiagnosen
aller Erkrankungen des Menschen
6.
Umwelt- und arbeitsbedingte Risiken und Erkrankungen
7.
Schmerztherapie
8.
Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen
9.
Gesundheitsberatung, fachspezifische Vorsorgemedizin
und gesundheitliche Aufklärung
10.
Klinisch-radiologische Konferenzen, Tumorboards
11.
Patientensicherheit im Rahmen sämtlicher radiologischer Diagnostik und Interventionen
12.
Einschlägige Rechtsvorschriften für die Ausübung
des ärztlichen Berufes, insbesondere betreffend das Sozial-, Fürsorge- und Gesundheitswesen einschließlich entsprechender Institutionenkunde des österreichischen Gesundheitswesens und Sozialversicherungssystems
13.
Grundlagen der Dokumentation und Arzthaftung
14.
Grundlagen der multidisziplinären Koordination und Kooperation, insbesondere mit anderen Gesundheitsberufen und Möglichkeiten der Rehabilitation
15.
Palliativmedizin
16.
Geriatrie
17.
Gesundheitsökonomische Auswirkungen ärztlichen Handelns
18.
Ethik ärztlichen Handelns
B)
Erfahrungen
mit Erfolg
Datum
Unterschrift
1.
Fachspezifische Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung
2.
Strahlenschutz bei Patientinnen und Patienten und Personal gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen und Schutz von Patientinnen und Patienten und Fachpersonal
im Rahmen von und in der Umgebung von 
Magnetresonanz-Anwendungen
3.
Grundlagen der Strahlenbiologie und Strahlenphysik
bei Anwendung ionisierender Strahlen am Menschen
4.
Indikationsstellung, Durchführung und Befundung
und Rechtfertigung radiologischer Untersuchungsverfahren mit ionisierenden Strahlen, kernphysikalischen Verfahren, Ultraschallverfahren und fachspezifischen interventionellen Verfahren zwecks Diagnostik und fachspezifischer Therapie aller Organe, Organsysteme und Gefäße
5.
Indikationsstellung und Risiken bei Kontrastmittelverabreichung sowie Schockbehandlung
6.
Anleitung und Aufsicht über andere Gesundheitsberufe
in der Radiologie
7.
Thoraxradiologie
8.
Abdomen/Gastrointestinal-Radiologie, Urogenital-Radiologie
9.
Neuroradiologie und Kopf-/Hals-Radiologie
10.
Mamma-Radiologie
11.
Muskuloskelettale Radiologie
12.
Pädiatrische Radiologie
13.
Angiographie und interventionelle Radiologie
C)
Fertigkeiten
Richt-
mit Erfolg
zahl
Datum
Unterschrift
1.
Angewandter Strahlenschutz
2.
Kontrastmittelanwendung
3.
Indikationsstellung, Durchführung, Befundung
und Rechtfertigung sowie Postprocessing-Aufgaben von radiologischer Diagnostik in folgenden Bereichen:
•
digitale Radiographie inkl. Durchleuchtung
in folgenden Bereichen:
4500
  o  Skelett und Gelenke
1500
  o  Thorax und Thoraxorgane
2000
  o  Abdomen und Abdominalorgane
      inkl. Urogenitaltrakt
50
  o  Mamma
300
•
Computertomographien in folgenden Bereichen:
1700
  o  craniale CT
150
  o  Wirbelsäule/Skelett
100
  o  Thorax
500
  o  Abdomen
500
  o  CT-Angiographie/Cardio-CT
200
4.
Magnetresonanztomographien an:
Gehirn, Rückenmark, Nerven, Skelett, Gelenken, Weichteilen einschließlich Mamma, Thorax, Abdomen, Becken, Gefäßen
1000
5.
Interventionelle und minimalinvasive
radiologische Verfahren 
80
6.
Ultraschalluntersuchungen einschließlich Doppler-/Duplex-Untersuchungen an allen Organen und Organsystemen sowie des Stütz- und Bewegungsapparats
1500
7.
Fachspezifische Qualitätssicherung
und Dokumentation
8.
Schriftliche Zusammenfassung, Dokumentation und Bewertung von Krankheitsverläufen sowie der sich daraus ergebenden Prognosen (Fähigkeit zur Erstellung von Attesten, Zeugnissen etc.)
6.         Evaluierungsgespräche am
(zeitnahe zur Hälfte der Ausbildungszeit der Sonderfach-Grundausbildung)
7.         Verhinderungszeiten
Erholungsurlaub, Pflegeurlaub:
Erkrankung:
mutterschutzrechtliches Beschäftigungsverbot:
Familienhospizkarenz, Pflegekarenz, Elternkarenz:
8.         Beschäftigungsausmaß
Vollzeit
9.         Unterbrechungszeiten
Wochenenden/Feiertage:
10.         Absolvierung von Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdiensten
         (mindestens ein Dienst pro Monat)
Nachtdienste:
11.         Supervision (Empfehlung 2 Std./Monat)
Für die ordnungsgemäße Durchführung der Ausbildung (Punkte 1 - 11) zeichnen verantwortlich:
Stampiglie
1) Leiter(in) der Abteilung/des Instituts der Krankenanstalt, Klinik- bzw. Institutsvorstand
Anm.: Dieses Blatt kann auf Wunsch der Turnusärztin/des Turnusarztes der ÖÄK zur Verfügung gestellt werden.
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